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16./17. und 18. Sitzung vom 16. November 2021 
 
 
Traktandum 1 Vorlage des Stadtrats vom 7. September 2021: 
 Coronabonus für die Angestellten im Bereich Alter 

 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 7. September 2021 betreffend 
"Coronabonus für die Angestellten im Bereich Alter" und die Anträge und die an der 
Ratssitzung vom 16. November 2021 beschlossene Anpassung in der Schluss-
abstimmung mit 29 : 1 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 7. September 

2021 betreffend «Coronabonus für die Angestellten im Bereich Alter».  

2. Der Grosse Stadtrat genehmigt einen Nachtragskredit 2021 in Höhe von 400'000 
Franken für die neue Ausgabe «Coronabonus für die Angestellten im Bereich Alter», 
davon 364'000 Franken zulasten Konto 2203.3010.00 «Besoldungen» und 36'000 
Franken zulasten Konto 2203.3050.00-3055.00 «Sozialleistungen». Die effektive 
Verteilung auf die entsprechenden Finanzstellen (4300-4350) findet nach Auszahlung 
statt. Der Betrag wird pro Kopf gleichmässig auf die Stellenprozente verteilt.  

3. Das Postulat Monika Lacher, «Wertschätzung über Beifall hinaus - Massnahmen zur 
Unterstützung der Angestellten im Gesundheitswesen im Zeichen von Covid-19», 
erheblich erklärt am 10. November 2020, wird abgeschrieben.  

 
 
 
Traktandum 2 Budget 2022 und Finanzplan 2022 bis 2025 

- Vorlage des Stadtrats vom 17. August 2021:  
 Botschaft des Stadtrats an den Grossen Stadtrat 

Schaffhausen zum Budget 2022 und zum Finanzplan 2022 
bis 2025 

- Vorlage des Stadtrats vom 2. November 2022: 
 Nachträge zum Budget 2022, Novemberbrief 

Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 17. August 2021 betreffend 
"Botschaft des Stadtrats an den Grossen Stadtrat Schaffhausen zum Budget 2022 und 
zum Finanzplan 2022 bis 2025", die Vorlage des Stadtrats vom 2. November 2021 
betreffend "Nachträge zum Budget 2022 (Novemberbrief)" sowie Bericht und Antrag der 
GPK vom 4. November 2021 "Änderungen zum Budget 2022" sowie die Anträge und die 
an der Ratssitzung vom 16. November 2021 beschlossene Anpassung in der 
Schlussabstimmung mit 21 : 11 Stimmen wie folgt gut:   



Beschlussprotokoll Nr. 16/17 und 18 vom 16. November 2021  2 

 
 
 

1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 17. August 
2021 betreffend der «Botschaft des Stadtrats an den Grossen Stadtrat Schaffhausen 
zum Budget 2022 und zum Finanzplan 2022 bis 2025» und von der Vorlage vom 2. 
November 2021 betreffend «Nachträge zum Budget 2022, Novemberbrief» sowie 
vom Bericht und Antrag der GPK vom 4. November 2021 und von der an der 
Ratssitzung vom 16. November 2021 beschlossenen Anpassung.  

2. Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Schaffhausen inklusive Betriebe (SH 
POWER und KSD) wird gemäss Art. 25 lit. d der Stadtverfassung genehmigt und 
nach Art. 11 der Stadtverfassung dem fakultativen Referendum unterstellt.  

3. Die Verbesserung der Entschädigung der Vorsteherinnen und Vorsteher infolge 
zusätzlicher Aufgaben und Kompetenzen über 292'100 Franken pro Jahr inklusive 
Sozialleistungen (Konten 5110.3020.02 sowie 3050.xx) wird als neue, wieder-
kehrende Ausgabe gemäss Art. 25 lit. f in Verbindung mit Art. 11 der Stadtverfassung 
separat dem fakultativen Referendum unterstellt.  

4. Der Gemeindesteuerfuss wird auf 93 Prozentpunkte festgesetzt und nach Art. 25 lit. 
c Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 11 der Stadtverfassung dem fakultativen Referendum 
unterstellt.  

5. Die Lohnsummenentwicklung nach Art. 19 Abs. 2 Personalgesetz wird mit 1.0% 
festgelegt.  

6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die im Jahre 2022 benötigten fremden Mittel, welche 
über der Betragsgrenze gemäss Art. 44 lit. e der Stadtverfassung liegen, zu 
beschaffen und zum Teil an die Werke bzw. Betriebe der Stadt oder an andere 
Verwaltungseinheiten mit Separatrechnungen, öffentlich-rechtliche Anstalten oder 
Zweckverbände sowie an Unternehmungen mit beherrschender Stellung der Stadt 
als Darlehen zu gewähren. Darlehens-vergaben für grössere Investitionsvorhaben 
der VBSH sind mit separaten Vorlagen genehmigen zu lassen. 

 
 
 
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS 
 
Der Präsident: Die Ratssekretärin: 
 
 
Marco Planas Sandra Ehrat 
 
 
 
 
 
 
Schaffhausen, 16. November 2021 saneh 


